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Text 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei IPPC-Behandlungsanlagen und Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlagen 

§ 40. (1) Im redaktionellen Teil einer im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung oder einer im 
Bundesland weit verbreiteten Wochenzeitung sind Antragsteller, Standort, Projektname und kurze 
Beschreibung des Projekts zu veröffentlichen und durch Verweis auf die folgenden über eine Internetseite 
(Link) zugänglichen Dokumente 

 1. der Antrag für eine Genehmigung für eine IPPC-Behandlungsanlage gemäß § 37 Abs. 1, 

 2. der Antrag für eine oder Aktualisierung einer Genehmigung gemäß § 37 Abs. 1 für eine 
Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage, die einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 1 unterliegt, 

 3. der Antrag für eine oder Aktualisierung einer Genehmigung für eine IPPC-Behandlungsanlage 
gemäß § 47a Abs. 3 oder § 57 Abs. 3 Z 1 

bekannt zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, bei welcher Behörde der Antrag und 
die wichtigsten entscheidungsrelevanten Berichte und Empfehlungen, welche zu diesem Zeitpunkt der 
Behörde vorliegen, innerhalb einer bestimmten, mindestens sechs Wochen betragenden Frist zur 
Einsichtnahme aufliegen, wann diese Unterlagen eingesehen werden können und dass jedermann 
innerhalb dieser Frist zum Antrag Stellung nehmen kann. Weiters ist in der Bekanntmachung darauf 
hinzuweisen, dass die Entscheidung mit Bescheid erfolgt, und gegebenenfalls auf die Tatsache, dass 
Konsultationen gemäß Abs. 2 bis 5 erforderlich sind. 

(1a) Andere entscheidungsrelevante Informationen, die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des 
Genehmigungsantrags noch nicht vorliegen, sind in der Folge während des Genehmigungsverfahrens zur 
Einsichtnahme bei der Behörde aufzulegen. 

(1b) Ein Genehmigungsbescheid gemäß § 37 Abs. 1 für eine IPPC-Behandlungsanlage oder eine 
Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage, die einer Verordnung gemäß § 65 Abs. 1 unterliegt, ist 
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mindestens sechs Wochen bei der Behörde aufzulegen. Die Auflage ist in geeigneter Form auf der 
Internetseite der Behörde bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat Angaben über das Verfahren zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit zu enthalten. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung 
gilt der Bescheid auch gegenüber jenen Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 
anerkannt sind, als zugestellt, die sich am Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§§ 42, 44a, in 
Verbindung mit 44b AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben. Ab dem Tag der 
Bekanntmachung im Internet ist solchen Umweltorganisationen, die glaubhaft machen, dass ihnen ein 
Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. Diese Bestimmung ist 
sinngemäß auf Anträge und Bescheide gemäß § 37 Abs. 1 betreffend die Genehmigung oder wesentliche 
Änderung bei Seveso-Betrieben anzuwenden. 

(1c) Der Spruch der Genehmigung, die Bezeichnung des maßgeblichen BVT-Merkblatts, die 
Begründung der Genehmigung und allfällige Ausnahmen gemäß § 47a Abs. 3 und § 57 Abs. 2 sind der 
Öffentlichkeit auf der Internetseite edm.gv.at zugänglich zu machen. 

(1d) Folgende Informationen sind der Öffentlichkeit – in Bezug auf Z 1 auch auf der Internetseite 
edm.gv.at – zugänglich zu machen: 

 1. relevante Informationen zu den vom Anlageninhaber bei der Auflassung, Stilllegung oder 
endgültigen Schließung gemäß § 51 Abs. 2a oder § 62 Abs. 8, 9 und 10 getroffenen Maßnahmen 
und 

 2. Ergebnisse der entsprechend der Genehmigung erforderlichen Überwachung der Emissionen, die 
bei der zuständigen Behörde vorliegen. 

(2) Wenn 

 1. die Errichtung, der Betrieb oder eine wesentliche Änderung einer IPPC-Behandlungsanlage 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Staates haben könnten oder 

 2. ein von den Auswirkungen der Errichtung, des Betriebs oder der wesentlichen Änderung der 
IPPC-Behandlungsanlage betroffener anderer Staat (Z 1) ein diesbezügliches Ersuchen stellt, 

hat die Behörde diesen Staat spätestens zum Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß Abs. 1 über das 
Projekt zu benachrichtigen. Verfügbare Informationen über mögliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen und über den Ablauf des Genehmigungsverfahrens sind zu erteilen. Dem anderen Staat ist 
eine angemessene Frist für die Mitteilung, ob er am Verfahren teilnehmen will, einzuräumen. Bei 
wasserrelevanten grenzüberschreitenden Auswirkungen ist bei Verfahrenseinleitung die 
Grenzgewässerkommission zu informieren. 

(3) Will der Staat (Abs. 2) am Verfahren teilnehmen, sind ihm die Unterlagen gemäß Abs. 1 und 1a 
zu übermitteln. Eine angemessene Frist zur Stellungnahme ist einzuräumen, damit der Staat die 
Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich machen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen 
kann. Erforderlichenfalls sind Konsultationen über mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen und 
allfällige Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung schädlicher grenzüberschreitender 
Umweltauswirkungen zu führen. Einem am Verfahren teilnehmenden Staat sind ferner die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens und die Entscheidung über den Genehmigungsantrag zu übermitteln und 
Informationen gemäß Abs. 1c zugänglich zu machen. 

(3a) Soweit für die Durchführung eines grenzüberschreitenden IPPC-Verfahrens erforderlich, hat der 
Antragsteller der Behörde auf Verlangen Übersetzungen der von ihm vorgelegten Unterlagen in die 
Sprache des betroffenen Staates vorzulegen. 

(4) Werden im Rahmen eines in einem anderen Staat durchgeführten Verfahrens gemäß Abs. 1 
betreffend IPPC-Behandlungsanlagen Informationen gemäß Abs. 1 bis 1d übermittelt, so hat die Behörde, 
in deren Wirkungsbereich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich sind, gemäß Abs. 1 bis 1d 
vorzugehen. Bei der Behörde eingelangte Stellungnahmen sind dem verfahrensführenden Staat zu 
übermitteln. Entscheidungen, die in einem anderen Staat getroffen worden sind und die der Behörde 
vorliegen, sind gemäß Abs. 1c und 1d der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei wasserrelevanten 
grenzüberschreitenden Auswirkungen ist bei Verfahrenseinleitung die Grenzgewässerkommission zu 
informieren. 

(5) Die Abs. 2 und 3 gelten für Staaten, die nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens sind, nur 
nach Maßgabe des Grundsatzes der Gegenseitigkeit. Besondere staatsvertragliche Regelungen bleiben 
unberührt. 
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